
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tipps und Hinweise 

Stellen Sie Ihr Handy am besten 
aus oder in den Flugmodus um. 

Gehen Sie lieber später „ran“, als 
gar nicht mehr. 

Bedenken Sie: Auch eine Frei
sprecheinrichtung vermindert das 
Unfallrisiko nur geringfügig. 

Bringen Sie keine mobilen Naviga
tionsgeräte in Ihrem Sichtfeld an. 

Programmieren Sie die Geräte vor 
Fahrtantritt. 

„Kopf hoch“ und „Augen auf die 
Straße“ gilt für alle Verkehrsteil-
nehmenden. 

Halten Sie beide Hände am Lenk
rad/Lenker. 

Unterlassen Sie Handlungen, die 
das Bedienen des Fahrzeugs 
erschweren (z.B. Essen während 
der Fahrt). 

Vermeiden Sie Zeitdruck, intensive 
und emotionale Gespräche bei der 
aktiven Verkehrsteilnahme. 

Beeinträchtigen Sie Ihr Gehör nicht 
durch laute Musik. 

Der Mensch kann
 
vieles, aber
 

nicht alles gleichzeitig.
 

„Multitasking“
 
ist eine Illusion!
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Allgemeine Hinweise zur Wer auf das Handy schaut, 
Ablenkung fährt blind! 

Eine sichere Teilnahme am Straßenver
kehr erfordert jederzeit die volle Aufmerk
samkeit. Wer abgelenkt ist, erhöht deut
lich die Unfallgefahren und gefährdet 
damit die Verkehrssicherheit. 
Obwohl nahezu jeder weiß, dass der vom 
Verkehr abgewandte Blick riskant ist, wird 
die Unfallgefahr häufig in Kauf genom
men. Studien belegen jedoch, dass Ablen
kung überwiegend mit unfallursächlich ist. 

Neben dem Handy ist die Benutzung aller WAS LENKT AB? 
elektronischen Geräte, die der Kommuni
kation, Information und Organisation die
nen, während des Fahrzeugführens grund
sätzlich verboten. 
Um dem zu begegnen, hat der Gesetzes
geber die Bußgelder erhöht: 

100–200 Euro, 1–2 Punkte, bis zu 
1 Monat Fahrverbot 

55–100 Euro 

Auch abgelenkte zu Fuß Gehende und 
Radfahrende können in Gefahrensituatio-
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nen oft nicht schnell genug reagieren. Wer 
beim Gehen aufs Smartphone schaut oder 
während des Radfahrens Musik über Kopf
hörer hört, kann die Aufmerksamkeit für 
das Verkehrsgeschehen verlieren. 


